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Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen der 
Conductix-Wampfler AG zur Verwendung im  
Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern auf der 
Basis der ZVEI – Bedingungen 
Weil am Rhein, Stand: 27.08.2008 
I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Für alle Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: 
Lieferungen) gelten ausschließlich die nachstehenden 
Bedingungen, soweit schriftlich nicht etwas anderes 
vereinbart worden ist. Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferer 
oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen aus-
drücklich schriftlich zugestimmt hat. 
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält der 
Lieferer sämtliche Eigentums- und Urheberrechte. Die 
Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des 
Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, 
wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem 
auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 
1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestel-
lers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich 
gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise 
Lieferungen übertragen hat. 
3. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Bestel-
ler zumutbar sind. 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich 
Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer. 
2. Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage 
übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so 
trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung 
alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, 
Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und 
des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen. Es gilt 
ergänzend die Montage - Preisliste der Conductix-
Wampfler AG in der bei Vertragsschluß gültigen Fas-
sung. 
3. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu 
leisten. 
4. Das Recht, Zahlungen zurückzubehalten oder mit 
Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller 
nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. 
III. Fristen für Lieferungen; Verzug 
1. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu 
liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen 
und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und 
sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. 
Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, 
so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten 
hat. 
2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Ge-
walt, z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf 
ähnliche Ereignisse außerhalb des Einflußbereiches 
der Lieferers, z. B. Streik, Aussperrung, zurückzufüh-
ren, verlängern sich die Fristen angemessen.  
3. Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – 
sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Scha-
den entstanden ist – eine Entschädigung für jede 
vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insge-
samt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil 
der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges 
nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt 
werden konnte. 
4. Weitergehende Schadenersatzansprüche wegen 
Verzögerung der Lieferung sind bei Vorliegen einfacher 

Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ansprüche wegen 
Schadenersatz statt der Leistung bleiben unberührt und 
richten sich nach Art. XI. Der Besteller informiert den 
Lieferer spätestens bei Vertragsschluß über Vertrags-
strafen, die gegenüber seinem Abnehmer gelten. Vom 
Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzöge-
rung der Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist oder 
eine angemessene Nachfrist zur Lieferung ungenutzt 
verstrichen ist.  
5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Lieferers innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 
6. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des 
Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 
% des Preises der Gegenstände der Lieferungen, 
höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. 
Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten 
bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Der Lieferer 
ist berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemes-
senen Nachfrist anderweitig über die Ware zu verfügen 
und den Besteller mit angemessener verlängerter Frist 
zu beliefern. 
IV. Gefahrübergang 
1. Soweit nicht nachfolgend abweichend geregelt, geht 
die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf 
den Besteller über. 
2. Bei frachtfreier Lieferung geht die Gefahr auf den 
Besteller über, wenn die Waren zum Versand gebracht 
oder abgeholt worden sind. Dies gilt auch dann wenn 
der Lieferer zusätzlich z.B. die Aufstellung übernom-
men hat. 
3. Falls eine Abnahme zu erfolgen hat, geht die Gefahr 
nach Abnahme auf den Besteller über. Der Besteller 
darf die Abnahme nicht aufgrund eines unwesentlichen 
Mangels verweigern. 
4. Wenn der Versand oder die Abnahme sich aus 
Gründen verzögern, die der Lieferer nicht zu vertreten 
hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Meldung der 
Versand- resp. Abnahmebereitschaft auf den Besteller 
über. 
V. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an den gelie-
ferten Waren bis zum Eingang aller Zahlungen und 
unwiderruflicher Gutschrift angenommener Schecks 
und Wechsel aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Besteller vor. Besteht ein Kontokorrentverhältnis, 
erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den aner-
kannten Saldo. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware 
pfleglich zu behandeln und instand zu halten; insbe-
sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Verlust und Beschädigung ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Die Versicherungspolice sowie 
der Nachweis der Bezahlung der Prämien sind dem 
Lieferer auf Verlangen vorzulegen. Ansprüche aus dem 
Versicherungsverhältnis tritt der Besteller dem Lieferer 
bereits jetzt ab. 
3. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch 
den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen, 
ohne den Lieferer zu verpflichten. Bei Vermischung und 
Verbindung mit anderen Waren erwirbt der Lieferer 
Miteigentum an der neuen Ware im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem der 
anderen Materialien. 
4. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt 
dem Lieferer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 

voller Höhe im Voraus ab, die ihm aus der Weiterver-
äußerung oder Weiterverwendung im Auftrag eines 
Kunden gegen diesen oder Dritte erwachsen. 
5. Der Besteller ist berechtigt, die dem Lieferer abge-
tretenen Forderungen einzuziehen, solange er seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt. 
6. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht mehr nach, kann der Lieferer die Befugnis zur 
Weiterverarbeitung widerrufen und verlangen, dass der 
Besteller dem Lieferer die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt, und seinen Schuldnern die 
Abtretung mitteilt. In der Rücknahme von Vorbehalts-
waren liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Erklärt der 
Lieferer den Rücktritt, ist er zur freihändigen Verwer-
tung berechtigt. 
7. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware sind dem 
Lieferer unverzüglich mitzuteilen. Kosten, die durch die 
Abwehr eines Zugriffs entstehen, übernimmt der Be-
steller, sofern sie nicht beim Dritten beigetrieben 
werden können. 
8. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderun-
gen des Lieferers um mehr als 10 %, gibt er auf Ver-
langen des Bestellers insoweit Sicherheiten nach 
seiner Wahl frei. 
VI. Aufstellung und Montage 
Soweit zum Lieferumfang die Aufstellung und Montage 
gehören, gelten folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen 
und rechtzeitig zu stellen: 
a) alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden 
Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten 
Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,  
b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderli-
chen Vorrichtungen, wie Gerüste, Hebezeug und 
Werkzeug allgemeiner Art sowie die erforderlichen 
Bedarfsgegenstände und –stoffe, wie Rüsthölzer, 
Keile, Unterlagen, Zement, Putz- und Dichtungsma-
terial,  Brennstoffe, Schmiermittel,  
c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle 
einschließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuch-
tung,  
d) in unmittelbarer Nähe der Montagestelle für die 
Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, 
Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, ge-
eignete, trockene und verschließbare Räume und für 
das Montagepersonal angemessene, verschließbare 
Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich Hei-
zung, Beleuchtung und sanitärer Anlagen; im Übri-
gen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des 
Lieferers und das Montagepersonals auf der Baustel-
le die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des 
eigenen Besitzes ergreifen würde,  
e) Hilfspersonal, wie Handlanger, und wenn nötig, 
auch Maurer, Zimmerleute, Schweißer, Elektriker 
und sonstige Facharbeiter in der vom Lieferer für 
erforderlich erachteten Zahl. Das Hilfspersonal steht 
dem Montageleiter des Lieferers für die ganze Dauer 
der Montagearbeiten zur Verfügung und hat dessen 
Anordnungen zu folgen. 
f) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die 
infolge besonderer Umstände der Montagestelle er-
forderlich sind. 
 

2. Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller 
die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter 
Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen 
sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufge-
fordert zur Verfügung zu stellen. 
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3. Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen 
sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen 
Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- 
oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor 
Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass 
die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß 
begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt 
werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder 
Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein. Bei 
Innenaufstellung müssen Wand- und Deckenverputz 
vollständig fertiggestellt, Türen und Fenster eingesetzt 
und vom Lieferer etwa vorgeschriebene Wandöffnun-
gen zum Hereinbringen größerer Montageteile vorge-
sehen sein. 
4. Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder 
Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende 
Umstände, so hat der Besteller in angemessenem 
Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erfor-
derliche Reisen des Lieferers oder des Montageperso-
nal zu tragen. 
5. Der Besteller hat dem Lieferer wöchentliche die 
Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals und die 
zur Montage erforderlichen Materialien sowie die 
Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetrieb-
nahme unverzüglich zu bescheinigen. 
6. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Ab-
nahme der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb 
von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, 
so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt 
gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung – gegebenen-
falls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase – in 
Gebrauch genommen worden ist. 
7. Soweit die Montage im Gesamtpreis inbegriffen oder 
ein Montage - Festpreis vereinbart ist, werden vom 
Besteller verursachte Wartezeiten und andere zusätzli-
che Aufwendungen nach den jeweils gültigen Montage 
– Preislisten abgerechnet. 
VII. Entgegennahme 
Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen 
wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 
VIII. Sachmängel 
Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach 
Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu 
zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der 
Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern 
dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrüber-
gangs vorlag.  
2. Sachmängelansprüche für bewegliche Sachen 
verjähren in 12 Monaten, soweit es sich nicht um 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen 
des Lieferers handelt oder dieser den Mangel arglistig 
verschwiegen hat.  
3. Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem 
Lieferer unverzüglich schriftlich zu rügen. 
4. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer 
berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom 
Besteller ersetzt zu verlangen. 
5. Zunächst ist dem Lieferer Gelegenheit zur Nacher-
füllung innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – 
unbeschadet etwaiger Schadenersatzansprüche 
gemäß Art. XI – vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern. 
7. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerhebli-
cher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit 
oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schä-
den, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter 
oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Bean-

spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei 
nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so 
bestehen für diese und die daraus entstehenden 
Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-
dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträg-
lich an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die 
Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. 
9. Für Schadenersatzansprüche gilt im Übrigen Art. XI 
(Sonstige Schadenersatzansprüche). Weitergehende  
oder andere als die in diesem Art. VIII geregelten 
Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und 
dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels 
sind ausgeschlossen. 
IX. Gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte; 
Rechtsmängel 
1. Sofern nichts anderes vereinbart, ist der Lieferer 
verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Liefe-
rorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbrin-
gen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertrags-
gemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer 
gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 2 
bestimmten Frist wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine 
Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein 
Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das 
Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist 
dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingun-
gen möglich, stehen dem Besteller die gesetzlichen 
Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 
b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Scha-
densersatz richtet sich nach Art. XI. 
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des 
Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lie-
ferer über die vom Dritten geltend gemachten An-
sprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine 
Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle 
Abwehrmaßnahme und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung 
der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sons-
tigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den 
Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungs-
einstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsver-
letzung verbunden ist. 
 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, 
soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 
3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlos-
sen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle 
Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht 
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht 
wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder 
zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten 
eingesetzt wird.  
4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die 
in Nr. 1 a) geregelten Ansprüche des Bestellers im 
Übrigen die Bestimmungen des Art. VIII Nr. 4 und 5 
entsprechend. 
5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die 
Bestimmungen des Art. VIII entsprechend. 

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den 
Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 
X. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung 
Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller 
berechtigt, Schadenersatz zu verlangen, es sei denn, 
dass der Lieferer die Unmöglichkeit nicht zu vertreten 
hat. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzan-
spruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen 
Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit  nicht 
vertragsgemäß genutzt werden kann. Diese Beschrän-
kung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend 
gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das 
Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt 
unberührt.  
XI. Sonstige Schadensersatzansprüche 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen 
Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
2. Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder bei Übernahme 
einer vertraglichen Garantie oder Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten, welche die Erfüllung des Ver-
tragszweckes gefährden. Der Schadensersatzanspruch 
ist aber auf den Umfang der Garantie und für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Falle 
einfacher Fahrlässigkeit auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit gehaftet wird. Ansprüche nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleiben unberührt. 
3. Soweit dem Besteller nach diesem Art. XI Scha-
densersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit 
Ausnahme der Ansprüche aus Mängelhaftung in 12 
Monaten, nachdem der Besteller Kenntnis vom Scha-
den und der Ersatzpflicht des Lieferers erlangt hat oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen können. Bei 
Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz und wegen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit gelten die gesetzli-
chen Verjährungsvorschriften. 
XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller 
Kaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkei-
ten der Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch 
berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. 
2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen über Verträge über den internationalen Warenver-
kauf (CISG). 


